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RS OGH 1972/4/19 1Ob81/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.04.1972

Norm

ABGB §90

EheG §47

EheG §49 A1a

Rechtssatz

Die Au1assung, ein Ehebruch der Frau verstoße viel mehr gegen die P8ichten der Ehepartner als ein Ehebruch des

Mannes, weil die Frau das Risiko eingehe, geschwängert zu werden und ein fremdes Kind in die Ehe zu bringen, ist

zwar weit verbreitet, muß aber entschieden abgelehnt werden; in der gegenseitigen Treuep8icht der Ehegatten

besteht selbstverständlich kein Unterschied.
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